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Spittal, im Juli 2020 

 

Sehr geehrte Vereinsverantwortliche,  

 

das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport hat zur Bewältigung der 

Corona-Folgen einen Unterstützungsfonds für Non-Profit-Organisationen (NPO) eingerichtet, 

wozu auch unsere Blasmusikverbände und Musikvereine zählen. 

Nachfolgend finden Sie Informationen zum Ausfüllen des NPO-Antrages für Vereine. Erste 

Anträge sind bereits sehr erfolgreich verlaufen und Geldbeträge wurden umgehend 

ausbezahlt. Somit lohnt sich eine Betrachtung der Möglichkeiten für viele Musikvereine. 

 

Der Antrag kann auf www.npo-fonds.at gestellt werden.  

Die Service-Hotline lautet 01 267 5200.  

 

Grundsätzliche Voraussetzungen 

 Sitz des Vereines in Österreich 

 Gründungsdatum vor dem 10. März 2020 

 Beeinträchtigung durch die Corona-Krise 

 Förderungen werden ab € 500,- ausbezahlt 

 Anträge können ab dem 8. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gestellt werden 

 

Förderbare Kosten + Struktursicherungsbeitrag 

 Förderbare Kosten sind auf der Website (www.npo-fonds.at) erklärt bzw. im Erklärvideo 

(https://npo-fonds.at/videos/)  

 Zusätzlich kann ein Struktursicherungsbeitrag von 7% von der im Jahr 2019 

erwirtschafteten Einnahmen ausbezahlt werden.  

 Wenn die Einnahmen im Jahr 2019 sehr niedrig waren, wird ein Durchschnitt der 

Einnahmen der Jahre 2018 und 2019 herangezogen  

o Wenn die Summe über € 3.000,- liegt, dann ist der Zuschuss mit dem 

Einnahmenausfall begrenzt 

o Dieser ist die Differenz der Einnahmen aus den ersten drei Quartalen des Jahres 

2019 und der Einnahmen der ersten drei Quartale des Jahres 2020  
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Ablauf 

 Antrag auf www.npo-fonds.at 

 Antragsprüfung 

 Zusendung des Förderungsvertrages 

 Auszahlung der Summe 

 

o Anträge vor dem 30. September 2020:  

 Zuschüsse bis 3.000 Euro: Auszahlung in voller Höhe innerhalb weniger 

Tage nach dem Antrag. 

 Zuschüsse von 3.000 bis 6.000 Euro: Auszahlung von 3.000 Euro innerhalb 

weniger Tage nach dem Antrag, Restbetrag nach Endabrechnung. 

 Zuschüsse über 6.000 Euro: Auszahlung von 50 % des Zuschusses innerhalb 

weniger Tage nach dem Antrag, Restbetrag nach Abrechnung. 

o Anträge ab dem 01. Oktober 2020: 

 Der Gesamte Zuschuss wird in der Regel innerhalb weniger Tage 

überwiesen. Wenn Rückfragen erforderlich sind, ist mit einer längeren 

Bearbeitungsdauer zu rechnen.  

 

Weitere Informationen unter:  

 https://wiki.blasmusik.at/  

 https://npo-fonds.at/ 

 https://npo-fonds.at/videos/ 
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Ablauf der Antragsstellung 

1. Registrierung und Anmeldung  

2. Informationen die Organisation betreffend 

3. Informationen zu förderbaren Kosten / Struktursicherungsbeitrag  

4. Informationen zur Organisation ausfüllen  

5. Antrag abschließen 

Folgende Unterlagen sollten davor bereitgestellt werden:  

 Lichtbildausweis der vertretungsbefugten Person  

 Struktursicherungsbeitrag  

o Summe Einnahmen 2019 (1. Jänner 2019 – 31. Dezember 2019) und  

Summe Einnahmen 2018 (1. Jänner 2018 – 31. Dezember 2018) 

 Förderbare Kosten  

o Belege und das Kassabuch für den Nachweis sollten vorhanden sein. 

 

 

1. Registrierung und Anmeldung 

Für das Ansuchen muss ein Account erstellt werden – dies muss nicht vom einem 

Zeichnungsberechtigten des Vereines sein. Der Antrag muss im Anschluss nur vom 

Zeichnungsberechtigen unterschrieben werden.  

 

 

 Anschließend kann der Antrag angelegt und gespeichert werden.  



 
 

 

 Dann erscheint folgendes Informationsfeld:  

 

 

2. Informationen die Organisation betreffend   

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

3. Informationen zu förderbaren Kosten / Struktursicherungsbeitrag  

Hier müssen Belege und das Kassabuch für den Nachweis vorhanden sein.  

„Kosten für abgesagte Veranstaltungen“ – Kosten, die bis inkl. 9. März 2020 für eine abgesagte 

Veranstaltung angefallen sind, können hier berücksichtigt werden.  

 

  



 
 

Sowie zusätzlich Struktursicherungsbeitrag:  

Unter Einnahmen (2018/2019) zählen Mitgliedbeiträge Förderungen, … 

 

 

  



 
 

4. Informationen zur Organisation ausfüllen  

 



 
 

 

 

  



 
 

5. Antrag abschließen 

 

Antrag abschließen, herunterladen, unterschreiben und wieder hochladen. 

 

 

 

 

 


